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A. Prüfungsauftrag 

Die Geschäftsführung (Vorstand im Sinne des § 26 BGB) des 

coach@school e.V., 
Hamburg, 

im Folgenden auch Verein genannt, 

beauftragte uns gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 4. April 2024 mit der Prüfung 
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden 
Buchführung. 

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an den geprüften Verein. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Jah-
resabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., 
Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 13. Dezember 2024 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als An-
lage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 und der Verwendungs-
vorbehalt. 
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024 des coach@school e.V., Hamburg, mit dem folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehen: 

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den coach@school e.V., Hamburg 

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des coach@school e.V., Hamburg, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für alle Kaufleute gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem  
Verein unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung  
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-
nachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss zu dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund- 
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-
resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder  
Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus  
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshand-
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-
deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 
Vereins bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet,  
im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. 
Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten kön-
nen jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Hamburg, am 24. Februar 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hamburg

Schönrock Hagemann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den Jah-
resabschluss auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften 
einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung 
anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus 
diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. 

Ein Lagebericht wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nicht erstellt. 

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterla-
gen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtge-
mäßen Prüfung zu beurteilen. 

Art und Umfang der Prüfung 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB 
durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüf-
ten Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 
werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB). 

Auf der Grundlage unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage des Vereins, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken 
sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und 
Komplexität des Vereins und der Wirksamkeit seiner rechnungslegungsrelevanten internen Kon-
trollen beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Um-
fang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestands-
nachweise und der rechnungslegungsrelevanten Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt. 
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Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie folgende Prüfungsschwerpunkte des Berichtsjahres 
festgelegt: 

 Prüfung des Prozesses der Jahresabschlusserstellung 
 Existenz und periodengerechte Abgrenzung der Umsatzerlöse 
 Analyse der wesentlichen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der  

korrekten Periodenabgrenzung. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten analytische Prüfungs-
handlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlun-
gen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert. 

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich 
nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere 
analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfäl-
len und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt. 

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl bzw. unter Her-
anziehung mathematisch-statistischer Auswahlverfahren gezogen. 

Der Verein hat am 17. Dezember 2024 eine Inventur durchgeführt, an der wir nicht beobachtend 
teilgenommen haben. Stattdessen haben wir in Stichproben Bestände durch Rückrechnung ausge-
hend von Verkaufsbelegen verprobt. 

Im Rahmen der Prüfung der Guthaben bei Kreditinstituten haben wir von allen uns benannten Kre-
ditinstituten Bestätigungen über Guthaben, Ansprüche und Verpflichtungen des Vereins eingeholt. 

Von allen uns benannten Steuerberatern haben wir Bestätigungen über Ansprüche und Verpflich-
tungen des Vereins eingeholt. 

Rechtsanwaltsbestätigungen wurden nicht eingeholt. Wir haben uns durch alternative Prüfungs-
handlungen mit hinreichender Sicherheit davon überzeugt, dass bedeutsame Rechtsstreitigkeiten 
nicht bestehen. 



8 

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestäti-
gungsvermerks. 

Wir haben die Prüfung im Monat Februar 2025 in den Verwaltungsräumen des coach@school e.V., 
Hamburg, und von unserem Büro aus durchgeführt.  

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern des Vereins 
und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss erteilt. 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Die Organisation der Buchführung, die rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollen und das 
Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-
chung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des 
Vereins angemessen. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entspre-
chen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Verein getroffenen Maßnahmen 
geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ord-
nungsgemäß in Buchführung und Jahresabschluss abgebildet worden. 
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2. Jahresabschluss 

Der Verein legt Rechnung nach den im HGB geregelten Vorschriften für alle Kaufleute zur Führung 
von Handelsbüchern (§§ 238 ff. HGB). 

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung gelten-
den gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung beachtet. 

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Er wurde in der Mitgliederversammlung vom 
4. April 2024 festgestellt.  

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

Der vom Verein freiwillig aufgestellte Anhang entspricht den Vorschriften der §§ 284 bis 288 HGB 
und enthält die Angaben, die für eine Kapitalgesellschaft entsprechender Größe (kleine Kapitalge-
sellschaft) erforderlich sind. 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. 
im Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung und den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

Bewertungsgrundlagen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Vereins in dem vorliegenden Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2024 erfolgte gemäß den Vorschriften des HGB. Die Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. 
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E. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks,  
erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard  
zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).  
Auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Hamburg, am 24. Februar 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hamburg

  

Schönrock Hagemann
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

(digital signiert) (digital signiert) 
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coach@school e.V., Hamburg  
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023

€ € € 
A. Anlagevermögen

Sachanlagen 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.671,56 0,00 

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 

Fertige Erzeugnisse und Waren 78.052,44 105.518,26 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.203,19 18.471,39 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 13.045,03 10.597,95 

38.248,22 29.069,34 

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 515.712,06 204.809,49 
632.012,72 339.397,09 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.979,12 1.521,48 

635.663,40 340.918,57 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023

€ € € 
A. Eigenkapital

Gewinnvortrag 76.533,90 76.533,90 

B. Sonderposten für nicht verbrauchte Spenden 443.343,73 189.548,76 

C. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 20.665,09 20.986,75 

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.483,84 4.028,89 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.483,84 (4.028,89)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 4.752,84 4.833,27 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.752,84 (4.833,27)
davon aus Steuern € 4.123,53 (4.633,27)

6.236,68 8.862,16 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 88.884,00 44.987,00 

635.663,40 340.918,57 



coach@school e.V., Hamburg 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4 2023 
€ € € 

1. Umsatzerlöse 879.606,51 799.066,54 
2. Sonstige betriebliche Erträge 20.472,96 17.814,66 
3. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 171.848,98 172.647,92 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 50.471,35 81.012,83 
222.320,33 253.660,75 

4. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 449.719,12 366.541,16 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 104.474,00 87.851,90 
davon für Altersversorgung € 81.759,89 (65.787,62)

554.193,12 454.393,06 
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen 3.215,99 595,00 
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 120.350,03 108.232,39 
7. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss 0,00 0,00 
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Anhang 

des coach@school e.V., Hamburg 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 

1. Allgemeine Angaben 

Der coach@school e. V., mit Sitz in 20149 Hamburg, Alsterkamp 23, ist eingetragen im 

Vereinsregister Hamburg unter VR 22749. 

Mit Freistellungsbescheid des Finanzamtes Hamburg-Nord vom 28. Dezember 2023 ist der Verein 

für die Jahre 2020 bis 2022 gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und auch nach 

§ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, da er ausschließlich und unmittelbar 

steuerbegünstigten, gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.  

Der Jahresabschluss des Vereins entspricht in seiner Gliederung und Bewertung den gesetzlichen 

Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB). Der Verein stellt den Jahresabschluss wie eine 

kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf und nimmt die Erleichterungsvorschriften 

teilweise in Anspruch. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB 

aufgestellt.  

Der Verein hat den Jahresabschluss auf Basis der Unternehmensfortführung aufgestellt. 
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2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die Bilanzierung und die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist nach § 238 ff. 

und §§ 252, 253 ff. HGB vorgenommen worden. Für den Jahresabschluss waren die nach-

folgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

maßgeblich. 

- Anlagevermögen  Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert 
um planmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen 
erfolgen linear über die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer. 

- Vorräte Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten unter 
Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. 

- Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. Wertberichtigungen  

wurden im erforderlichen Umfang gebildet. 

- Guthaben bei Kreditinstituten Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. 

- Aktive Rechnungsabgrenzung Unter dem Rechnungsabgrenzungsposten sind nur  
Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine  
bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen,  
ausgewiesen. 

- Sonderposten In dem Sonderposten sind Einnahmen ausgewiesen, die  
zu Ausgaben nach dem Bilanzstichtag führen. 

- Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungs- 
betrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung  
erforderlich ist, angesetzt und berücksichtigen alle erkenn- 
baren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. 

- Verbindlichkeiten Die Bewertung erfolgt zum Erfüllungsbetrag. 

- Passive Rechnungsabgrenzung Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind  
Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die  
Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag  
darstellen. 
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3. Erläuterungen zur Bilanz 

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben analog zum Vorjahr eine Restlaufzeit 

von unter einem Jahr. 

Die Restlaufzeitangaben zu den Verbindlichkeiten sind in der Bilanz dargestellt. 

Im Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spenden sind die zum Stichtag noch nicht 
zweckentsprechend verbrauchten Spenden zusammengefasst. Knapp 50% des Sonderpostens 

entfällt auf Fördermittel der Auridis Stiftung gGmbH. Weitere 20% entfallen auf Fördermittel von 

SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e. V. für die Einführung und 

Ausbau des Bücherkoffer Programms in Bremen. Die weiteren noch nicht verbrauchten Fördermittel 

im Sonderposten wurden von sieben Förderern für das Bücherkoffer Programm für das Schul- 

jahr 2024/25 bereitgestellt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt im Zeitpunkt des 

zweckentsprechenden Verbrauchs der Fördermittel.  

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Im Prüfungszeitraum hat es keine besonderen Geschäftsvorfälle gegeben.  

5. Sonstige Angaben 

Die Organe des Vereins im Geschäftsjahr bestehen aus: 

 Mitgliederversammlung 

 Beirat 

 Vorstand. 

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Jahr 2024 lag bei 12,00 (VJ 9,75). 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
Zum Bilanzstichtag besteht ein Dauerschuldverhältnis aus einem Mietvertrag, woraus eine 

finanzielle Verpflichtung in Höhe von EUR 13.800 pro Jahr resultiert. 
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6. Unterschrift gemäß § 245 HGB 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2024. 

Hamburg, den 24. Februar 2025 

…………………………………….... 

Kerstin Wiskemann 

(Vorstandsvorsitzende) 



Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene  
Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 
dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-
chung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher  
– unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 
zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unter-
nehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Or-
gane des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu ver-
wenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 
übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fas-
sung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener  
Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 
auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke als nützlich und taug-
lich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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